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G. JASSMAMM* Die Aufgaben des Sicherheitsinspektors in der Landwirtschaft 

Die slämligc Verbesserung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes gd1Öl't ZUr Sorge um den Menschen in unserer sozin
listischen Gesellschaftsordnung. Die Verwirklichung allel' ge
setzlichen forderungen hinsichtlich des Gesundheits- llnd 
Arbeitsschutzes ist in erster Linie die Aufgabe der Betriebs
leit.er und der Vorsitzenden unserer LPG. Dic wesentlichsten 
Aufgaben der Betriebsleiter auf di e<;em Gebi et sind in den 
§§ 8 bis 19 der Verordnung zur Erhaltung und förderung der 
C-es\llIdheit der W erktiJtigen im Be tl~eb (Arbeitsschutzverord
nung) vom j J. August 1962 (GBL II, S.703) und die Auf
gaben d er Ll)G-Vorsitzenden in den §§ 5 bis 9 der Dritten 
DurclIführllngsverordnullg zum Gesetz über die landwirt
schaftlichen Pl'odllktionsgenossensehaften - ZUr Erhaltullg 
und Förderung der Gesundheit der i'vlitglieder der LPG -

• Lcilcr de r Haups icherheitsinspel<lio'l beim Landwirtscha ftsrat deI' DDR 
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dürften in Zukunft angewendet werden. Als Mitglieder sollten 
dieser Kommission zweckmäßigerweise angehören: 
der Si eherheitsinspehtor des Bezirkslandwirtschaftsrates, 
Mita rbeiter des BFN, 
Mitarbeiter der Bezirksschutzinspektion und 
Vertre ter d er Praxis. 
Durch diese Kommission wird es möglich sein, anch bei 
Anwendung von Verbesserungsvorsehl iigen eine weitgehende 
Sicherheit Zu gewährleisten. 

Arbeitsschutz und Arbeitshygiene in Produktions
stätten 

Als besond erer Unfallschwerpunkt in der Innenwirtschaft 
wäre der Fall von Personen aus Luken, von Treppen und 
Leitern zu nennen. In einer Reihe von LPG werden noch 
Bergerä ul1le und Ställe der einzelbäu erlich en 'Wirtschaften 
genutzt. Sokhen Produktionsgebäuden lIaften eine Anzahl 
sicherheitstechnischer Mängel an. Das da rf aber nicht dazu 
führen, in solchen Produktionss tä tt en d en Arbeitsschutz 
zu vernacldiiss igen. Ab,yurfluken sind unbedingt vorschrifts
mäßig zu sichern (Geländer mit Knie- und Fußleiste), keines
falls darf man zulassen, daß defekte Leitern oder Treppen 
benutzt werd en. Das Primiire im Kampf gegen die Unfälle 
in der Innenwirtschaft ist Ordnung, Sauberkeit und Sicher
heit und d as notwenuige Verantwortungsbewußtsein. 
Für Grünfuttertroclmungsanlagen, Hopfendarren, Siloanlagen 
und andere te chnische Produktionseinri chtungen sollten Be
tri ebsleiter bzw. LPG-Vorsitzend e entsprechende Arbei\.s
schutzinstruktion en erarbeiten. 
Di e gegebenen Hinweise l'önnen zwa r keinen Anspruch auf 
Volls tä ndigkeit erheben, wohl aLer als Anregung zur weiterelJ 
Verbesserung des Arbeitsschutzes in d en Produktionsbetrie
beIl der Land wirtschaft dienen. Man sollte überprüfen, welche 
Maßnahm en Z\lr weiteren Erhöhung der Sicherheit nnd der 
Arbeitshygiene in der Produktion möglich sind. 

Ein Wort an die Landmaschinenbauer 

Di e teclmisehe Formgebung der Landmaschinen und Trak
toren leidet immer noch daran, daß die Vcrldeidung der 
gefährdeten Stellen erst vorgenommen wird, nachdem die 
Masclline fel'tig ist. Durch das nachträgliche Anbringen der 
Schutzvorrichtungen leidet das Aussehen der i'vlaschinr. 
Sehutzvorriehtungen tragen dadUl'Ch den Chal'al,tel' eines zu
sätzlichen Teils und bilden keine Einheit mit der Konstrul,
tion. Sie s tören die üußere Form der iVlnschille. \\Teitgehend 
sollte man a nstreben , bewegli che Teil e in das Innere dei' 
Maschine zu verlegen. 
Nur im gemein samen Streben zwischen Landmaschinen
industrie und Benutzerbetrieben kanu es gelingen, auch an 
Traktoren , Lamlmaschinen und Gerä ten hinsiehtlicll der 
Sicllerheitstechnil, und Arbeitshygi ene den Wclthöehststand 
zu erreichen und mitzubestimmen. A :,81,3 

Hefl 11 . i\o \'c lHue r 1!:l(j', 

vom 8. Septembel·1964 (GD!. IJ, S.733) enthalten. So heißt 
es z. B. im § 8, Abs. 1, Jer ArLcitsschutzverordnung (ASVO) : 

"Der Betriebsleiter ist verpfli chtet, stä ndig die Arbeits
sichel·heil der \Yerktätigen elltsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen und den Auflagen dei' Kontrollorgane des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu gewährleisten". 

Der Betl'iebsleiter als Einzclperson ist aber nicht in cler Lage, 
sich stä ndig ei nen ausreichenden Uberblicl< über den Stand 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im gesamten Betrieb zu 
versehaff(;n. Aus diesem Grunde is t bereits im § 90 des 
Gesetzbucll es der Arbeit festgel egt : 

" In allen Betrieben und in den übergeordneten Organen 
sind Sicherheitsinspektionen zu bilden bzw. Sicherheits
inspektoren oder Sicherheitsbea uftragte einzusetzelI." 

Im § 19 der ASVO wird ergänzend dazu ausgeführt, daß der 
Sicherheitsinspektor bzw. Sicherheitsbea uftragte (im folgen
den Sicherheitsinspektor genannt) den Leiter des Betriebes 
bzw. des übergeordneten Organs (im folgenden Bet,iebsleiter 
genannt) bei d er Erfüllung seiner Pfli chten im Arbeitsschutz 
untel's tützt lind ibm zu cliesem Zweck direkt unterstellt ist. 
Aus dieser Festlegung ist eindeutig zu erkennen, daß der 
Sicherheilsinspektor dem Betriebsleiter di e Verantwortung 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes nicht abnimmt. Der 
Sicherheitsinspektor ist dem Betriebsl eiter für die El'füllung 
der ihm übertragenen Aufgaben rechenschaftspfliehtig und 
kann von diesem bei Vernaehlässigungen zur VerantwOl'tung 
gezogen werd en. 
In Verwirklicllllng des § 19, Abs. (3) , der ASVO wmde vom 
Landwirtschaftsrat der DDR in Ubereinstimmung mit dem 
Zentral vors ta nd der Gewerkscl1aft Land und Forst in den 
Verfügungell und Mitteilungen des Landwir'lschafLsratcs der 
DDTI. Nr.:2 vom 3. Februar 1964 eine Ri chtlini e über den Ein
satz von Sicherheitsinspektoren in den Betrieben der Land
und Forstwirtschaft erlassen. Die Bedeutung dieser fuclItlinie 
liegt im besonderen darin, daß erstmalig in der Land- und 
Fortswinsehaft der Einsatz von Sicherheitsinspektoren ange
ordnet wird. In den Industriebetrieben ist das seit vielen 
Jahren eine Sclbs tversli~ndlichk eit. 

Besonders, weil die Tätigkeit der Sicherheitsinspektoren in 
den Betrieben und Organen d er Landwirtschaft neu ist, sol
len in den nun folgenden Ausfühmngen eine Reihe wesent
licher Hinweise gegeben werden. 
Grllndsützlicll ist zu unterscheiden zwis chen hauptamtlichen 
Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbeauftragten, die diese 
Funktion neben ihrer eigentlichen Tütigk eit ausüben. Für die 
Laud- und Forstwirtschaft ist festgelegt, daß bei den Produl,
tionsl eitullgen cl er Bczirkslandwirtsehaftsrüte, den Vereini
gungen volkseigener Betriebe, der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften , der Landwirtschaftsausstellung 
Leipzig-Ma rkkleeberg und in allen volkseigenen und genos· 
scnscllaftlichcn Betrieben , die mehr als 500 Vollheschäft.igte 
bzw. Mitglied er hab<,]], oder wenn die Eigenart der Produk
tion, di e Lage des Betriebes oder sonstige Faktoren es erfor· 
dem , Si cherheitsinspektoren einzuse tzen sind. Die Aufgabell 
der Si cherheitsinspektoren bei den übergeordneten Organen 
Ill1lel'scheiden sich von denen in den Betrieben wesentlich. 

Zu den Aufgaben der Sicherheitsinspektoren bei 
den übergeordneten Organen 
gehört es z. S., den Leiter stülldig über den Stand und Eut
wicklung deo GesunJheits- lind Arbeitss chutzes sowie des 
Brand schutzes zu informieren, ihn auf Schwerpunl,te hinzu
weisen und ihm Vorsehliige zur Beseitigung "on Müngeln zu 
uilterbreiten. Zu diesem Zweck miissen sie den Gesllndheits
und }\I-beitssehutz sowie den Urandsehlltz in ihrem Del'eich 
regelmäßig a nalysieren, mit den Ol'{~an en des Gesundheits
und Arbeitss clmtzes sowie des BrandsclIlIt zes eng zusammen
arbeiten und sich bei allen einzuleitenden Maßnahmen be
wußt sein, da ß diese neben der Erhöhung der Arbeitssicher
heit in keiner 'Weise den Arbeitsfortgang stören und eIne 
i\Iindel'ullg der Al'beitsproduktivit,ü bewirken dürfen. 

480 



Sie müssen ::meh einwirken, daß in allen Bereichen des 
übergeordneten OrgaJls hei der Erarbeiltmg von ProduktiollS
direktiven oder anderen Grundsatzmatel'ialien die· Fragen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie des Brandschutzes 
beachtet und keine Verstöße gegen die geltenden Bestimmun
gen geduldet werden. Sie müssen erreichen, daß alle Mit
arbeiter des Organs bei ihrer operativen Tätigkeit für die 
DurehsetzulJg dieser Forderungen eintreten. Dazu ist es not
wendig, daß die Sicherheitsinspektoren an Dienstbesprechun
gen, Prodllktionsberatungen und anderen wichtigen Sitzung.en 
teilnehmcn, um zur gegebenen Zeit darauf einwirken zu kön
nen, daß die F"agen des Gesundheits- und Arbcitsschutzes 
sowie des Brandschutzes Berücksichtigung finden. In den 
nachgeordneten Dienststellen, Institutionen und Betr:ieben 
haben sie dafür Sorge zu tragen, daß je nach Umfang der zu 
lösenden Aufgaben, Eigenalt der Produktion, Zahl der Voll
beschäftigten oder Mitglieder, ihrer Lage und anderen Fakto
ren ein Sichel'lH:itsinspektOl' bzw. ein Sicherheitsbauftragter 
eingesetzt wird. Diese Sicherheitsinspektoren bzw. Sicherheits
beauftragten haben sie bei der Lösung ihrer Aufgaben anzu
leiten, zu unterstützen, zur \Veiterbildung mit ihnen Erfah
rungsaustausche ulld Kurzlehrgänge durchzuführen und ihnen 
bei d(;r Lösung komplizierter Probleme direkt zu helfen. 
Zur Koordinierung der Aufgaben im Gesundheits- und 
Arbeitsschutz sollten die Sicherheitsinsp;:ktol'en bei den Pro
duktionsleitungen der Bezirkslandwirtschaftsräte und die 
Sicherheitsbeauftragtcn bei den Prod uk tionsleitungen dcr 
Kreislandwirtscltaftsräte Arbeitsgrnppen bilden, in dCllen Ver
treter des Gesundheitswesens, der Arbeitsschutzinspcktion des 
FDGB, der VP-Abt.- Feuerwehr, der Deutsehen Versicherungs
"nstalt, des Deutschcn Roten Kreuzes und der Abt. Inneres 
mitarbeiten. Diese Arbeitsgruppe ],ann darauf einwirken, duß 
anfallende Aufgaben gemeinsam gelöst werden, Doppelarbeit 
unterbleiht und die ICrüfte aller angeführten Organe rationell 
und zielgerichtet eingesctzt werden können. Die Kontrollen 
in den Betrieben können dadurch besser abgestimmt und 
konzentrierter durehgcf ührt werden. 
Bei tödlichen Unfiillcn und Massen unfällen sowie Bränden 
und Katastrophen haben sie die Ursachen festzustellen bzw. 
an der Untersuchung mitzuwirken und die dabei gewonne
nen Erkenntnis>e dureh Presse und Rundfunk oder auf eine 
andere geeignete Art allen Betrieben und LPG zur Kenntnis 
zu bringen. Gleichzeitig müssen in solchen Informationen 
Hinweise gegeben werdcn, wie solche oder ähnliche Fälle ver
mieden wcrden können. 
Auf der Grundlag'e VOll Arbeitsschutzanordnungen oder für 
Arbeitcn, die bisher in keiner AS1\.O berücksichtigt wurel~n, 
fiber Gefahrcn in sich bergen, haben sie Arbeitsschutzinstruk
tioncn zu erarbeiten, vom Produktionsleiter b7.w. General
direktor bcstiitigen zu lassen und an die 13etriebe zu geben. Iu 
Zusammenarbeit mit den Ol'ganen eies Gesundhcitswesens, 
des FDGB und des Brandschutzes haben sie Materialien zu 
erarbeiten, die zur Vermeidung von gesundheitlichen Sch:i
den, llnfüllen und Bränden sowie zur Erhöhung der Ord· 
nung und Sicherheit in allen Ilaehgeordneten Produktions
stätten beitragen. 
Bei der Prüfung und Auswert.ung von Verbessenll1gsvorsddä
gen haben sie dahingehend mitzuwirken, daß der Gesund
heits- und Arbeitsschutz sowie der Brandschutz beachtet wird. 
Sie müssen auch darauf Einfluß nehmen, daß bei der Füh
rung sozialistischer \Vettbewerbe oder der An wend ung ande
rer ökonomischer Hcbel Gesundheits- und Arbeitsschutz 
sowie Brandsehutz, Ordnung und Sicherheit nicht ver'nach
lässigt wcrden. 

Die Aufgaben der Sicherheitsinspektoren und 
Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben und LPG 
umfassen den Bcrcieh des jeweiligen Betriebes bzw. der LPG. 
Sie habcn in erster Linie den Leiter bzw. Vorsitzenden in 
Fragen des Cesundhcits- und Arbeitsschutzes sowie des 
Brandschutzcs zu berateu und können von diesem konkret 
diesbezligliche Auftrüge erhalten. 
Um ihre Aufgaben besser lösen zu können, sollten sie eben
falls mit den Organen der Gewerkschaft, der DeutsclIen 
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Volkspolizei und des Gesundheitswesens eng zusammenarbei
ten und eine ständige Verbiudung mit den Kommissionen 
Ordnung ur:d Sicherheit sowie Gesundheits- und Sozial wesen 
der öl1;liehen Volksvertretung halten. Nur so wird es ihnen 
gelingen, ihre Aufgaben erfolgreich zu lösen. 

Im Einzelnen ergeben sieh für die Sicherheitsinspektoren und 
Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben folgende Aufgaben: 

die Einhaltung der Bestimmungen über den Gesundheits
und Arbeitsschutz sowie über den Brandschutz ständig 
kontrollieren, Verstöße dem Betriebsleiter zur Kenntnis 
geben und falls erforderlich, eine Bestrafung der Ver
an twortlicllen d urdlsetzen; 
unter Einbeziehung d2r leitenden technischen Kader des 
Betriebes iVfater:ialien zur Verbesserung des Gesundheits
und Arbeitsschutzes sowie deo Brandschutzes, zur Erhö
hung' der Sicherhcit der baulichen und technischen Anla
gen und zur Erleichterung körpedich schwerer Arbeiten 
ausarbeiten und vom Betriebsleiter bzw. VOl'sitzenden 
bes tli tigen lassen; 
Betriebsanlagen und -einrichtungen sowie Maschinen und 
Geräte dahingehend überwachen, daß keine Ivlängel im 
Arbeits- und Brandschutz auftreten, die vorhandenen 
Sicherheitsvorr:iehtungen den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechen, und die Beseitigung VOJl i'rliin
geln veranlassen; 

den Betridlsleiter bzw. Vorsitzenden darauf hinweisen, 
wann welche Einrichtungen und Anlagen entsprechend 
den geltenden Bestimmungen den staatlichen Orgunen der 
Teclmischen tJberwachung zur Freigabe, tJherwaehuug 
oder tJb"rpl'ü[ung vorgestellt werden müssen (es handelt 
sich hierbei um Hebezeuge und Anschlagmittel, Dampf
und Druckanlagen sowie um elektrische Anlagen); 
bei unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesund
heit von i'vlensehen sowie zum Sdlutze von geselIscilaft
lichem Eigentum die Stillegung von Anlagen, Einriehtuu
gen oder Maschinen und, falls erforderlich, die Räumung 
des Geländes veranlassen; 

neu errichtete, erweiterte, wesentlich veründelte oder 
instand gesetzte Produktionsmittel bzw. Produktionsein
richtungen \"or dem Einsatz hinsichtlich des Gesundheits
und Arbcitsschutzes überprüfen und für die Benutzung 
freigeben bzw. die Beseitigung vorhandener Unzuläng
lichkeiten durcbsetzen; 

bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren und beim Ein
satz neuer i\bschinen und Geräte darauf aclIten, daß nur 
Personen eingesetzt werden, die vorher mit den techni
schen Einzelheiten vcrtraut gemacht und über ilrr Verhal
ten belehrt wurden; 

vom Betriebsleiter fordern, daß auf komplizierten Maschi
nen wie Vollerntemaschinen, Ladern, Spezialtraktoren und 
dergleichen lIur Personen eingesetzt werden, elie körper
lich und geidig dazu geeignet sind und einen hierfjjr 
erforderlichen Befäbigungsnachweis besitzen; 

dafür sorgcn, daß alle Unfälle und gesundheitliche Schä
digungen der vVerktiitigen während ihrer Tätigkeit im 
Betrieb umgehend von den verantwortlichen 'Wirtsehafts
funktionären unter Hinzuziehung der: betriebsgewerk
schaftlichen bzw. genossenschaftLichen Arbeitssehutzorgane 
auf ihre Ursachen untersucht und wirksame Maßnahmen 
zur Verhütung solchcr oder älll1licher ScI"iden eingeleitet 
werden; 

die Berichterstattung über Betriebsunfiille, Berufskrank
heiten und Briindc, deren Ursachen und die dadurch ent
standenen Ausf:1llstunden bzw. Sdliidell sowie die Füh
rung der Unfall- und Krankenstatistik überwachen und 
für eine Auswertung der Krallkheits-, Ullfall- und Brand
ursachen sorgen; 

die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Arbeitszeit 
kontrollieren und tJberstunden nur zulassen, wenn dies~ 
volkswirtschaftlich unbedingt erforderlich sind und alle 
Maßnahmcn zur Verhütung von gesundheitlichen Sd,üdcn 
und Bränden getroffen wurden; 

/\gl',1rt('chllil;; . I~ . . Jg. 



hci schweren UHU ge5 undhcitsschäuigenuen Arueiten die 
Arbeitsbedingungen vcründ cru lIc1f(' n und bei der Fest
legung YO H Zuschlägen mitwirke Il. Sie müssen ferner 
da für eintrl; ten, daß di c Forderung des Gese tzes vom 
27. Septelllber 1950 über den Mutter- und Kinderschut.t 
und di e Recl lte der Fra u <.' ingclwlten werden; 
bei der Erarbei tun g der Pcrspektiv-, Inves t- und General
repa r;.t turpläne mitwirk en, auf di c Berücksichtigung des 
Ges undheits-, Arbei ts- und Br;.tndschutzes achten und für 
di e zwecl<gebundene sowie termingerechtc Verwendung 
dcr vorgesehenen Mittel so rgen; 
in den VEB a n der Aus:nbeitung des BKV, besond ers der 
Arbeitsschutzvereinbarung, und in uen LPG an der Aus
arbeitung ei nes Maßnahmeplans zur Verbesserung d'ls 
Ges llndh eits- und Arbeitsschutzes sowi e des ßrandschutzcs 
teilnehmen, di e Verwirklichung der dort fes tgelegten Maß
nahmen kontrollieren und den E rrüllungss tand laufend 
prüfcn; 
die ordnungsgemäße Planung, ßereitstellung, Verteilung 
und Verwendung der Arbeitsschutzldeidung und -mittel 
konll·olli eren und iiber ihre Gewährung entscheid en ; 

all e mit dcr LRitung und Aufsicht von P ersonell Bea uf
trag ten über den Gesundhcits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz bel ehren und darauf achten, daß solche Auf
g~bell nur Personen übertragen werdcn, die einen Befü
higungsnachwe is entsprechend dem § 15 der ASVO auf 
dcm Gebiete des Arbeitsschutzes, der tecllnischen Sicher
heit und des Br:mdschutzes besitzen ; 
sicllem, da ß alle Neuein ges tellten grund sä tzlich vor 
Arbeitsa urnahmc über den Gcsundheits- und Arbeitsschutz 
so wie übcr den Brandschutz belehrt werden( das Gleiche 
hnl bci Umsetzung nuf andc l·e Arbeitsplätze, Ein führung' 
neuer Technik sowie mindestens einmal im Quartal oder 
vor jeder Arbeitskampagne mit all en Werl<tii tigen zu 
erfolgen) ; 
ei ne zweckmäßige, ansprechende AufJdärung über die 
Mögli chkeiten ZIIr Verhütung von Krankheiten, Unfällen 
und Bränden sowie über unfallsichcre Arbeitsmethodcn , 
richtige Wohn- und Betriebs- und Arbeitshygicne, die 
Bed<.'utung des Sports und einer ri chtigen F reizeitgestal
tung für dic Erhaltung und Fes tigung dcr Gesundheit 
u. :i. in \Vort, Bild und Schrift organisieren; 
die Amegungen und Vorschläge, Hinweise und Kritiken 
der Werktätigen in Fragen des Gesundheits- und Arbeits- . 
schutzes sowie der technischen Sicllerhcit und des DrancI
schutzes beachten, auswerten und da rür sorgt'n, da ß die 
guten E rkenntnisse unverzüglich durchgesetzt werden ; 

das Vorhandensein und die richtige Führung dei· Arbeits
schutzkontrollbü cher ill allen Drigaden und Wirtschafts
ab teilungen stJ ndig prüfen un d d ;:Ifür sorgen, daß bei 
der Durchführung des poly tech nischen Unterrichts alle 
hygieniscl ,en und sichcrheitstcehnischen Fa ktoren berück
sichtigt werden; 
di e Scha ITung von Scllonarbeitsplä tzen für nicht voll 
arbeitsf;ihige P ersoncll ford ern , hi erfür elltspr<.'chcnd c 
Vorschläge unterbreiten und bei ihrer Verll"irldichullg 
heHen; 

bei der Ausa rbeitung der sozialisti scllen VVcttbewerbe lind 
bei ihrer Auswertung mitwirken und darauf achten, daß 
der Gesundhei ts- und Arbeitsschutz so wi e der Brand
sch utz ausreicheud berücl<si chtigt werd en. 

Die Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbea uftrag ten in d 'ln 
Betrieben der sozialis tischen Landwirtschaft üben eine sehr 
verantwortungsvolle und vif'l sei tige Tä tigkeit a us. Ihre Kenllt
nisse müssen die Vorgänge der Produktionsprozesse, Be
scharfenheit und Funktion der TecllOik sowie der baulichen 
Anlagen und die Arbeitsorganisation umfassen. Darüber hin
a us müssen sie ein umfassendes \\lissen auf dem Gebiet der 
gese tzlich en Bestimmungen besitzen. Sie müssen Motor und 
Initia tor in allen Fragen des Ges undheits-, Arbeits- und 
Brandschutzcs und durcll ihren Elan Vorbild für alle Werk
tä tigen sein. Di e Sicllerheitsinspektoren und Sicherheitsbea uf
tragten müssen ihre Tätigkeit ents ch lossen und konseq uent 
unter Einbeziehung aller W erktäti gen durchführen. 
Die Sicherheitsinspektoren bzw. Sicherheitsbeauftragten kön
nen die ihnen übertragenen Aufgaben jedocll nur lösen, wenn 
ihre Tätigl<eit allseitig- vom Leiter des Betri ebes unterstützt 
wird und die l eitend~n technischen {{ader bemüht sind, die 
zur stä ndigen Verbesserung des Gesundheits-, Arbeits- und 
ßrandschutzes erforderlichen Maßnahm en ei nzuhalten bzw. 
durclIzu se tzen. Alle Betri ebsleiter und leitend en teclmiscllcn 
Kad .. r im Betri eb müssen erk enn en, daß besonders die Sicher
hei tsbea uftrag ten durch die Ausübung ihrer Tä tigkeit sehr 
stark zusätzlich belas tet werd en und sie d eshalb nach besten 
Kräften unterstützen. 

Zusammenfassung 
Die Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbea uftragten sind 
Berater der Betriebsleiter und der Leiter übergeord neter 
Organe auf dem Gebi ete des Gcsundhcits-, Arbeits- wld 
Brandschutzes. Sie entbind en die Leiter der Betriebe lind die 
Lei ter der den Betrieben übergeordneten Organe sowie alle 
leitend en teclmischen Kader nicht von ihrer Verantwortung, 
ständig für die Verbesserung d es Gesundheits-, ihbeits- und 
Brandschutzes zu sorgen und solche Arbeitsbed ingungcn zu 
sclwffen, daß di e Werktätigen keinen gesu ndheitlichen Scha
den während der Arbeit und ihres Aufenth alts im Betrieb 
erl eid en und das gesellschaftliche Eigentum ständig erhalten 
und gem ehrt wird. 
Die Sicherhei tsinspek toren und Sicherhei tsbcauftragten haben 
die Aufgabe, den Leiter des Betriebes bzw. des Organs stän
dig über Stand und Entwi cldung des Gesundheits··, 
AI·bcits-, und ßrandsehutzes zu informieren, ihn :lUf J\-Iängcl 
hinzuweisen und ihre Beseitigung von ihm zu fordern bzll'. 
selbst zu veranlassen. 
Die Si cherheitsinspektoren und Sicherheitsbeauftragten wer
den nur da nn ihre Aufgaben mit E rfolg und zur vollen 
Zufriedenheit lösen, wenn sie vom LeileI' des Betriebes bzw. 
des Organs, den lei tenden technischen Kadern und allen 
Werktätigen hierbei tatkräftig unters tützt werd en. Ihl·e 
Zusammenarbeit mit deH OrgDnen des Gesundheitswesens, 
des Brandschutzes und des gewerksch aftlich en Arbeitsscllllt
zes, mit den ständigen Kommissionen für Ordnung nud 
Sicherheit sow ie für Gcs undheits- und Sozia l wesen der ört
lichen Volksvert l·e tnng is t eine unbedi ngte Notwendigkeit. 
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Ein c bedeutende Aufgabe in der CSS H. i st die Einführung 
induslriemMJiger Prod uktionsllle thodcn in der Landwirtschaft. 
Eng verbunden damit ist die Anhebung des Lebensstandards 
der Dorfbel'ölkcrung auf das Niveau in dcn St:idten bzw. der 
Industl; e. 1m Einkla ng mit dicser Perspektivc s teht d ie Tat
sudle, daß die Sorge und die Pflichten zum Schutz der 
Gesundh ci t in Industrie und Land wil-tscha rt die gleid,en 
sind und bereits in grundlegenden gese tzli chen VorschrifteIl 

* Mitarbeiter d es H:1upthysienjkers Prof. Dr. \V , SKOVRA~EK im 
Mini s terium (ür Ges undh eitswese n d er Cssn 
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ve l·anker t wurden. Als gemeinsame Grundlage hierfür gilt, 
daß dH Schutz der Gesundheit ein untrennbarer Teil alkr 
gesellscha ftli chen und insbesondere wirtschaftlich en Tä tigkeit 
ist, und daß die Verantwortlicllk cit entsp rechend ihren 
\ Vc isungsbcfugni ssen bei dCII Personen und Organisationen 
liegt, die die Pl·ocluktion leiten, organisieren oder planen. 
Es is t Aufgabe des nach Gese tz NI'. 4/1952 Sig. geschaffenen 
hygienischen und epidemiologi scllen Diens tes (außer dem 
Ka mpf gegen Anstcckungskranl<heiten) die Fürsorge um ge
sunde Lcbens- und Arbeitsbedingun ge n fachmännisch zu Ici-
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